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Erläuterung 
 

Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) befindet sich in einem 

Überarbeitungsprozess. Bereits im Herbst letzten Jahres hat das MWIDE einen 

Gesetzentwurf zur Änderung des LPlG NRW vorgelegt, der allerdings noch keine 

Änderung der Vorschriften zur Braunkohlenplanung vorsah. Zu diesem Entwurf hat 

der Regionalrat Köln mit Schreiben vom 12. November 2018 Stellung genommen. 

Zwischenzeitlich wurde dieser Entwurf wiederum überarbeitet und hat einige 

Änderungen erfahren. Diesen neuen Gesetzentwurf hat das Kabinett in seiner 

Sitzung am 09. Juli 2019 gebilligt. Daraufhin wurde die nach der gemeinsamen 

Geschäftsordnung der Ministerien vorgeschriebene Anhörung der Kommunalen 

Spitzenverbände zu diesem Entwurf des Landesplanungsgesetzes eingeleitet.  

Parallel dazu wurde auch den Regionalräten und den Regionalplanungsbehörden 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Das Anschreiben nebst Gesetzentwurf 

wurde dem Regionalrat am 06. August 2019 durch die Geschäftsstelle übermittelt. 

Dem Braunkohlenausschuss wurde der Gesetzentwurf zur Vorbereitung seiner 158. 

Sitzung ebenfalls übermittelt. 

Im Vergleich zum ersten Änderungsentwurf vom Herbst 2018 haben sich zahlreiche 

Änderungen gegeben, etwa beim Verfahren nach § 34 LPlG NRW („Beratung und 

Anpassung der Bauleitplanung“) und hinsichtlich des Braunkohlenplanungsrechts. 

Der aktuelle Entwurf enthält (erstmals) Änderungen, die sich auf die 

Braunkohlenplanverfahren beziehen. 

Neu sind auch etwa die Regelungen in § 38 LPlG NRW („Experimentierklausel“) und 

§ 39 LPlG NRW („Verwaltungshelfer“). 

Ebenfalls verändert haben sich Begrifflichkeiten. In Anlehnung an das 

Raumordnungsgesetz soll es künftig statt „Erarbeitung/erarbeiten“ nur noch 

„Aufstellung/aufstellen““ heißen. 

Auch im Beteiligungsverfahren sollen sich Änderungen ergeben. So sieht der 

aktuelle Gesetzentwurf Fristverkürzungen bei der Auslegungsfrist auf einen Monat 
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statt bislang zwei Monaten vor und bei der Bekanntmachung der Auslegung auf eine 

Woche statt bisher zwei Wochen. Auch kann nach der Neuformulierung die Auslage 

bei den Kreisen und kreisfreien Städten künftig in elektronischer Form erfolgen. 

Die Regionalplanungsbehörde Köln und die Kommission für Regionalplanung und 

Strukturfragen des Regionalrats des Regierungsbezirks Köln haben mit den 

anliegenden Schreiben zum Gesetzentwurf Stellung genommen. 

Derzeit wertet das MWIDE die zahlreichen Stellungnahmen aus dem 

Anhörungsverfahren aus. Es wird angestrebt, einen Kabinettbeschluss zum 

Änderungsentwurf noch in diesem Jahr zu erzielen. Die Änderungen im 

Landesplanungsgesetz sollen möglichst bereits im ersten Quartal 2020 in Kraft 

treten.  
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Stellungnahme der Regionalplanungsbehörde Köln 
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Stellungnahme der Kommission für Regionalplanung und Strukturfragen des 
Regionalrats des Regierungsbezirks Köln 
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